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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1992

Norm

ABGB §1012

EGZPO ArtXLII Abs1 IDb

WEG §17 Abs2 Z1

Rechtssatz

Jeder Miteigentümer hat das Recht zu erfahren, wie viel er zur Kapitaltilgung und Zinsenzahlung aufwendet, ob auch

die anderen Miteigentümer ihrer Zahlungsp;icht nachkommen und wie hoch seine noch aushaftende Restschuld ist.

Die Abrechnung des Verwalters hat daher die entsprechenden Angaben zu enthalten.
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